
Leitfaden für die Parcourschefausbildung 
 

Erstellt von der Arbeitsgruppe Parcourschef Fahren - APC 
 

Dieser Leitfaden soll eine Hilfestellung sein für alle Interessierten, die gern einen Überblick 
über die Ausbildung des Parcourschef Fahren haben möchten. 

Der hier dargestellte Sachverhalt bezieht sich auf das vorhandene Regelwerk der APO und 
der LPO . 

 
 
I. Ausbildungsgang 
 
1. Parcourschefanwärter 
  

 Aufnahme in die Parcourschefanwärterliste über die LK 
 Ausfüllen des Fragebogens zur Aufnahme in die PC Anwärter Liste 
 Vorlage einer Empfehlung vom Kreisreiterverband 
 Parcourschefanwärtertätigkeit (PC-Assistent auf Veranstaltungen, mit pos. 

Bewertungen eines Mentors ) 
 
2. Parcourschef F (§ 4600 APO) 
 

 Antrag auf Zulassung zum Vorbereitungslehrgang und zur Prüfung an die LK 
 

 Voraussetzungen: 
 

a) Mitgliedschaft in einem der FN angeschlossenen Verein 
b) Vollendung des 21. Lebensjahres 
c) einwandfreie charakterliche Haltung und Führung, Vorlage eines polizeilichen 

Führungszeugnisses, nicht älter als 6 Monate. 
d) Nachweis, daß der Bewerber die Prüfung zum DFA III  bestanden hat und 

mind. 10-mal im Gelände/Hindernisfahren KL..A und/oder höherplaciert war 
oder 
 im Besitz des Trainer C- Fahren/ Leistungssport  und des DFA II (mind. 
Zweispänner) ist 
oder 
im Besitz des Trainer A Fahren ist 

             oder 
mindestens im Besitz der Richterqualifikation „FA“ ist, mindestens ein Jahr 
auf der Parcourschefanwärterliste steht und eine von der LK festgesetzte 
Anzahl von Assistenztätigkeiten bei PS/PLS absolviert hat. 

e) Nachweis, daß der Bewerber an der von der LK festgelegten 
Vorbereitungsmaßnahme zur Aufnahme in die PC-Anwärterliste 
teilgenommen hat 

f) Nachweis, daß der Bewerber mindestens 1 Jahr und höchstens 4 Jahre auf 
der PC-Anwärterliste geführt wird und innerhalb dieser Zeit bei einer von der 
LK festgesetzten Zahl von PLS als PC-Assistent tätig war 

g) Teilnahme an einem mindestens 2-tägigen Vorbereitungslehrgang, der der 
Prüfung unmittelbar vorausgeht 

h) Inhaber des Goldenen Fahrabzeichens (nur Vierspännererfolge) können zum 
Vorbereitungslehrgang und anschließender Prüfung zugelassen werden, 
wenn sie an einer von der LK festgesetzten Zahl von PLS als PC-Assistenten 
tätig waren. Nach bestandener Prüfung kann ihnen die Qualifikation FM erteilt 
werden. 

 
 Über die Zulassung zu Vorbereitungslehrgang und Prüfung entscheidet die LK 

 
 



3. Höherqualifikation  
 

 Antrag 
 

 an die LK zu richten 
 

 Voraussetzungen 
 

 Nachweis, daß der Bewerber 2 Jahre mit der Qualifikation FA auf 
der PC-Liste der LK geführt wird und innerhalb dieser Zeit bei 
mindestens 10 PLS mit Prüfungen der KL. A als PC tätig war 

 
 Nachweis  das der Bewerber fünf mal beim Aufbau von 

Geländeprüfungen der KL. M (3 x Vierspänner) eingesetzt war, 
davon mind. Ein Gutachten 

 
 Mindestens 3 Platzierungen in kombinierten Prüfungen  mit 

Gelände bis einschl. Kl M erreicht oder mind. die Prüfung zum 
Trainer B Fahren/Leistungssport bestanden hat und im Besitz des 
DFA II (Vierspänner) ist oder auf der Liste der Turnierrichter mit der 
Qualifikation FMB geführt wird. 

 
 Prüfung:  

 
 
4. Internationale Qualifikation  
 

 Die FN und  DRV legen unter Berücksichtigung der jeweils einschlägigen FEI 
Bestimmungen in einer Richtlinie die vom Bewerber zu erbringenden Voraussetzungen 
fest. 

 
 Vorschläge in gegenseitiger Abstimmung von LK und DRV an FN 

 
 Entscheidung der FN über Weiterleitung an die FEI 

 
 über eine internationale Qualifikation entscheidet die FEI 

 
 Beherrschen einer der offiziellen Sprachen  der FEI (Englisch/Französisch) 


